
G E B Ü H R E N T A R I F  
 

zur Gebührenordnung der Friedhöfe der kath. Pfarrgemeinde St. Matthias Reifferscheid 

 
I.  Nutzungsgebühren für Grabstätten 

1.  Für die Abgabe von Reihengräbern werden erhoben: 

a. Gräber von Kindern bis zu 5 Jahren                                                                                              165,-- €  

b. Gräber von Erwachsenen u. Kindern über 5 Jahren 

c. Reihenerdgrabstätte als Rasengrab (Die Kosten für die Grab-                                  

    platte sind zusätzlich zu entrichten.)                                                                                                   

d. Urnenreihengrabstätte als Rasengrab  (Die Kosten für die                     

     die Grabplatten sind zusätzlich zu entrichten.)                                         

 335,-- € 

900,-- € 

 

600,-- € 

  
2. Für die Abgabe von Privatbegräbnisstätten (30 jähriges  

   Nutzungsr.)  werden erhoben: 

a.  Einzelwahlgrabstätten 800,-- € 

b.  Doppelgrabstätten je Grabstelle                      800,-- € 

c.  Urnenbegräbnisstätten    je Grabstelle 

              

350,-- € 

3. Für Verlängerung u. Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an  
    Privatbegräbnisstätten    werden erhoben: 
 

                                 5 Jahre 150,-- € 

 10 Jahre 300,-- € 

 15 Jahre 450,-- € 

 20 Jahre 600,-- € 

 25 Jahre 750,-- € 

 30 Jahre 900,-- € 

 Bei Beibeerdigungen werden jährlich 30,- € je Grabstelle erhoben. 

    

4. Für die Verlängerung u. Wiedererwerb des Nutzungsrechtes an  
    Urnenbegräbnisstätten werden erhoben: 
 
 5 Jahre 110,-- € 

 10 Jahre 220,-- € 

 15 Jahre 330,-- € 

 20 Jahre 440,-- € 



 25 Jahre 550,-- € 

 30 Jahre 660,-- € 

Bei Beibeerdigungen werden jährlich 25,- € je Grabstelle erhoben. 

 

II.   Sonstige Gebühren 

       Für die Erteilung der Genehmigung zur Errichtung von Grabdenkmälern 

       und Einfassungen incl. Kontrolle der Standsicherheit werden  je Grabstätte           75,-- €                     

       erhoben. 

 

III. Beerdigungskosten 

1. Es ist Sache der Angehörigen, die Kosten  für das Ausheben und Zufüllen des Grabes 
unmittelbar an den Totengräber bzw.  an die von der Kirchengemeinde beauftragte Firma zu  
zu entrichten. 

2. Die Kosten für die Überführung der Leichen mit einem Leichenwagen zur Friedhofshalle 
bzw. zur Beerdigung sind unmittelbar an den Fahrzeughalter zu zahlen. 

  
 

IV.  Kosten für die Umbettung und Ausgrabung von Leichen einschließlich Wiederbeerdigung 

 Die Kosten werden direkt an die damit beauftragten Personen entrichtet. 
 

V.   Schlussbestimmung 

 Alle bisherigen Gebührenvereinbarungen treten gleichzeitig außer Kraft. 
 
 

Die geänderte Satzung u. der neue Gebührentarif treten am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 

Kraft. 

 

 

Reifferscheid, den 26.05.2011 Der Kirchenvorstand  

 _________________________ Vorsitzender 

 _________________________ Mitglied 

 _________________________ Mitglied 

   

 


